
Neue Wege ins Quartier
Wie ambulante Angebote im Quartier zur besseren Versorgung  

der entlassenen Patienten beitragen können.

D ie Möglichkeiten 
einer ambulanten 
Versorg ung im 
Wohnumfeld des 

aus dem Krankenhaus entlas-
senen Patienten werden nicht 
ausreichend ausgeschöpft, lautet 
die These des Forschungspro-
jekts InPortant. Im Herbst 2022 
wurde es vom Wohlfahrtswerk 
für Baden-Württemberg und 
dem Robert-Bosch-Kranken-
haus in Stuttgart auf den Weg 
gebracht. Wissenschaftlich be-
gleitet wird das Projekt durch 
die Duale Hochschule Baden-
Württemberg. 

Das Ziel ist, einen Prozess 
zu f inden, der die lückenlo-
se Versorgung entlassener Pa-
tienten sicherstellt. Bei guter 
Planung der ambulanten Ver-
sorgung schon vor der Entlas-
sung und enger Abstimmung 
mit dem behandelnden Kran-
kenhaus, profitieren Menschen 
mit Pflegebedarf. Sie führt dar-
über hinaus auch zu einer nach-
haltigen Entlastung von Pflege-
heimen und Klinken durch den 
Wegfall von Wiedereinweisun-
gen. Dafür ist ein umfassendes 
Fall-Management erforderlich, 
das heißt, die einzelne Person 
mit ihren Bedarfen wird genau 
betrachtet und eine individuel-
le Lösung für ihre Versorgung 
gefunden. 

Doch wird diese koordinie-
rende Aufgabe bisher im Nor-
malfall nur begrenzt wahrge-
nommen – der Patient wird in 
die Häuslichkeit entlassen und 
bleibt mit der Organisation 

seiner Versorgung auf sich und 
den behandelnden Hausarzt 
gestellt. Damit ist häufig ei-
ne Überforderung vorprogram-
miert. 

Hier setzt das Projekt InPor-
tant an: Mit der Rolle eines Fall-
Managers, der im Rahmen des 
Projekts vom Sozialdienst der 
Else-Heydlauf-Stiftung, einer 
Einrichtung des Wohlfahrts-
werks in Stuttgart, übernommen 
wird, soll diese Lücke geschlos-
sen werden. Projektpartner ist 
auf der Seite der medizinischen 
Versorgung das Robert-Bosch-
Krankenhaus. Gemeinsam wird 
ein Prozess erarbeitet, der ins-
besondere die Optimierung der 
Kommunikation über den Pati-
enten und seinen speziellen Be-
darf zum Ziel hat. Dazu stehen 
digitale Kommunikationsmittel 
zur Verfügung, die für Sektor 
übergreifende Fallbesprechun-
gen eingesetzt werden können. 
Sind die Bedarfe der zu entlas-
senden Person klar definiert, 
kann der Sozialdienst diese mit 
den Möglichkeiten der ambu-
lanten Versorgung abgleichen 
und eine Lösung erarbeiten, die 
eine Wiedereinweisung oder ei-
nen Umzug in ein Pflegeheim 
verzögern oder sogar komplett 
verhindern kann.

„Als Verantwortlicher für das 
Entlassmanagement von Sei-
ten des Krankenhauses benöti-
ge ich einen Ankerpunkt, also 
ein Gegenüber als Experte für 
die Versorgungsstrukturen im 
jeweiligen Quartier, mit dem 
ich mich beraten und somit den 

Übergang in die ambulante Ver-
sorgung fließend und erfolg-
reich gestalten kann“, erläutert 
Thomas Bender, Leiter der Pa-
tientenkoordination am Robert-
Bosch-Krankenhaus.

Im ersten Schritt wird ei-
ne Analyse durchgeführt, die 
das bestehende Entlassmanage-
ment von Menschen mit post-
stationärem Versorgungsbedarf 
des Robert-Bosch-Kranken-
hauses beschreibt. Weiterhin 

wird der Prozess der Unterstüt-
zung von ehemaligen Patienten 
durch den ambulanten Sozial-
dienst der Else-Heydlauf-Stif-
tung untersucht. Ein besonde-
res Augenmerk liegt dabei auf 
den Schnittstellen und dem 

Kommunikationsprozess zwi-
schen Krankenhaus und Sozial-
dienst, da es gilt, alle wichtigen 
Informationen zum entlassenen 
Patienten weiterzugeben. 

Etablierte Kommunikati-
onsmethoden, wie die digita-
le Plattform „Patientenmana-
ger“, die im Zusammenhang 
mit einem ärztlichen Konsil 
(Hinzuziehen eines weiteren 
Arztes zur Überprüfung einer 
Diagnose) eingesetzten Fallbö-
gen oder eine Fallbesprechung, 
werden in diesem Zusammen-
hang auf ihre Eignung über-
prüft und ggf. weiterentwickelt. 
Darüber hinaus ist die Rolle des 
Fall-Managers zu beschreiben 
und die Möglichkeiten zu prü-
fen, wie eine Institutionalisie-
rung dieser Funktion aussehen 
könnte. Bei der Evaluation des 
Projektes unterstützt die Du-
ale Hochschule Baden-Würt-
temberg unter anderem durch 
fachliche Beratung. 

Am Ende des zweijährigen 
Projektes sollen Handlungs-
empfehlungen zur Verfügung 
stehen, die anderen Trägern 
und Einrichtungen Transfer-
hilfen bieten, um in ihren je-
weiligen Versorgungsgebieten 
Fall-Management-Strukturen 
aufzubauen und für Patienten 
im Entlassungsprozess bes-
sere Versorgungsmöglichkei-
ten im direkten Wohnumfeld 
zu identifizieren. Dabei sollen 
auch Fragen der Finanzierung 
und des möglichen politischen 
Handlungsbedarfs dargestellt 
werden. (ck/lon)
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PUEG-Plan verhindert Petition
Die LABEWO warnt vor einem WG-Sterben.

Aktuell beraten die Regierungs-
parteien mit dem Referenten-
entwurf zum „Pflegeunterstüt-
zungs- und entlastungsgesetz“ 
(PUEG) erneut eine Reform 
der Pflegeversicherung. Noch 
im Koalitionsvertrag hatte sich 
die Ampelkoalition darauf ver-
ständigt, künftig verstärkt in-
novative Wohn- und Versor-
gungsformen für Menschen mit 
Unterstützungsbedarf zu stär-
ken und zu fördern. Mit dem 
aktuell vorliegenden Referen-
tenentwurf zum PUEG werde 
diese Ankündigung ins genaue
Gegenteil verkehrt. Denn ge-
rade innovative Wohnfor-
men wie „ambulant betreute 
Wohngemeinschaften“ wür-
den im Entwurf finanziell mas-
siv benachteiligt, kritisiert die 
Landesarbeitsgemeinschaft 
ambulant betreuter Wohnge-
meinschaften Baden-Württem-
berg (LABEWO). „Während 
Bewohner:innen von Pflege-
heimen auf eine längst fällige 
und notwendige Entlastung bei
den pflegebedingten Eigenan-
teilen hoffen können, erhalten 
Pflegebedürftige in Wohnge-
meinschaften eine solche Ent-
lastung nicht, obwohl ihre Ei-
genanteile in vergleichbarer 
Höhe wie die in Pflegeheimen
liegen“, merkt die LABEWO 
an. Die Folgen seien bereits 
heute absehbar: „Wohngemein-
schaften werden schließen, weil 
sich ein Großteil der Menschen 
diese Wohnform nicht mehr 
leisten kann, neue Projekte wer-
den gestoppt oder erst gar nicht 
mehr in Angriff genommen, 
weil Investoren die damit ver-
bundenen finanziellen Risiken 

nicht auf sich nehmen wollen“, 
so die LABEWO. Mit dem 
aktuellen Referentenentwurf 
stünde nicht nur die Existenz 
eines vor 30 Jahren entwickel-
ten innovativen, wohnortnahen, 
familiär geprägten Wohn- Pfle-
ge Angebotes auf dem Spiel, 
sondern zugleich tausende von 
Pflegeplätzen und dies in Zei-
ten eines sich verschärfenden 
Pflegenotstandes.

Die LABEWO fordert den 
Gesetzgeber zu einer fairen und 
sachgerechten Korrektur des im 

Gesetzgebungsverfahren be-
findlichen PUEG auf.

„In politischen Gesprächen 
und im bundesweiten Aus-
tausch haben wir auf die ek-
latante Benachteiligung von 
ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften hingewiesen und 
gefordert diese zu korrigieren. 
Unsere Stellungnahmen wur-
den bundesweit von Verbän-
den und Gebietskörperschaften 
übernommen“, berichtet LA-
BEWO-Vorstandsvorsitzender 
Clemens Wochner-Luikh (sie-
he auch care konkret 18/2023). 
„Unser Ziel war, innerhalb von 
vier Wochen 50.000 Unter-
schriften zu sammeln, auf un-
ser Anliegen aufmerksam zu 
machen und auf diesem Wege 
eine Anhörung im Petitions-
ausschuss zu erwirken.“ Vor-
aussetzung dafür ist eine Prü-
fung der Petition durch den 
Petitionsausschuss sowie ih-
re offizielle Freigabe. „Seither 
sind beinahe fünf Wochen ver-
gangen und wir haben keine 
Antwort erhalten“, zeigt sich 
Wochner-Luikh enttäuscht. 
Angesichts des Zeitplanes – 
die Verabschiedung des PUEG 
ist derzeit in 2. und 3. Lesung 
für den 25. und 26. Mai ge-
plant – reiche die verbleibende 
Zeit für eine Petition (Lauf-
zeit vier Wochen) nicht mehr. 
„Wir werden also notgedrungen 
die Petition zurückziehen“, be-
richtet der LABEWO-Vorsit-
zende. „Das ist bitter. Aber wir 
wollen und werden nicht auf-
geben. Der Entwurf der Peti-
tion liegt vor. Die Forderungen 
sind nach wie vor brandaktuell“, 
so Wochner-Luikh. 

Auf der Webseite der LA-
BEWO (labewo.de) ist der Peti-
tionsentwurf hinterlegt. „Schi-
cken Sie den Petitionsentwurf 
in dieser oder einer von Ihnen 
gewünschten Form an Gesund-
heitsminister Dr. Karl Lauter-
bach und die gesundheitspo-
litischen Sprecher:innen der 
Parteien. Informieren Sie unbe-
dingt Ihre Bundes- und Land-
tagsabgeordneten – denn diese 
stimmen über das Gesetz ab“, 
appelliert der LABEWO an 
alle Betroffenen. (ck/lon)

Vdk will nur noch barrierefreie Neubauwohnungen
Verena Bentele drängt auf die Berücksichtigung von Barrierefreiheit beim Bauen.

Die Präsidentin des Sozialver-
bands VdK, Verena Bentele, for-
dert Baufreigaben nur noch für 
barrierefreie Neubauwohnun-
gen. Mindestens müsse aber si-
chergestellt werden, dass man 

Neubauten später ohne großen 
Aufwand barrierefrei umbauen 
könne, sagte Bentele der Stutt-
garter Zeitung. Es fehle zurzeit 
an etwa zwei Millionen barrie-
refreien Wohnungen. Das werde 

dem Anspruch einer inklusiven 
Gesellschaft nicht gerecht und 
stehe „in krassem Kontrast zu 
der UN-Behindertenrechtskon-
vention“. Die Regierung müsse 
jetzt handeln, um die Versäum-

nisse der Vergangenheit auf-
zuholen, sagte Bentele. Auch 
Jürgen Dusel, der Behinder-
tenbeauftragte der Bundesre-
gierung, forderte mehr Initia-
tive von der Ampel. (epd/lon)

„Wir wollen und werden 
nicht aufgeben!“
Clemens Wochner-Luikh

Cureus baut für Schönes Leben
Neuer Service-Wohnkomplex in Gladbeck

Cureus hat in Gladbeck als 
Generalunternehmen einen 
Service-Wohnkomplex aus ei-
nem Apartmenthaus nebst drei 
Stadtvillen, mit 84  Service-
Wohnungen und einer Tages-
pflege für die Schönes Leben 
Gruppe als Betreiberin fertig-
gestellt. Das Apartmenthaus 
wird sich über bis zu drei Voll-

geschosse zuzüglich Staffelge-
schoss erstrecken und von einer 
Tiefgarage unterkellert sein. Im 
Erdgeschoss werden sich ne-
ben den Service-Wohnungen 
auch die Tagespflege, Verwal-
tungs-, Personal- und Therapie-
räume sowie ein öffentlich zu-
gängliches Restaurant und ein 
Friseur befinden. (ck)




